
Naturrecht un Natur des Rech
A7w.

W Rechtsordnung un Rechtspflege ZGCISEN se1ıt längerer Zeit ernste Krankheitsvorgänge.
Es sind VOL allem Schäden, die ihre Gesundheit und Lebenskraft bedrohen: 1N€

krebsartige Wucherung gesetzgebenden Apparat der hne Unterlaß ıne verwirrende
und erdrückende Überzahl VO:! Gesetzen un gesetzähnlichen Verfügungen erzeugt dann
116 politische Blutvergiftung, Gesetzgebung, richterliches Krmessen, Verwaltung un: durch-
führende Organe ergreifend die unter 16 Vorherrschaft un! Gewaltherrschaft politischer
Rücksichten gerleten, In totaliıtären Staaten wurde davon SOa das Herz des Rechts-
lebens, die richterliche Freiheit, erfaßt und gelähmt.

Nicht alle, die uıunter diesen Krankheitserscheinungen leiden hatten der noch leiden,
wurden sich ihrer tieferen Gründe bewulßlst mmerhin ber hat die Erkrankung nahe

den tödlichen Ausgang geführt da{fß 4881 Erschrecken über alle kam un! eln Umdenken
nahelegte. Kıs kann nicht richtig SCIN, da{fß der Staat die höchste und CINZISE Quelle alles
Rechtes ıst Gewalt unumschränkt C111 Gesetz der SsSC1116 behördliche Verfügung
0080001EN „richtiges Recht“® erzeugt und gehorsame Durchführung erheischt uch dann, WCLN
sich jedes sittliche Kmpfinden dagegen sträubt Wenn nicht gelingt, solchen Rechts-
POs1CLV1SMUS überwinden und v‚estere fer erreichen, unantastbare, jedem
menschlichen Zugriff entzogene Grundrechte, dann mufß der Mensch sich verloren geben.

b 50 kam Umdenken der Rechts- unı Staatsphilosophie, /Au Hinwendung
ZUIIN Naturrecht

ber 1116 derartive Wendung konnte S1C. der katholische Ethiker DUr freuen. Die Kınt-
wicklung hat {} SEC1NEIN alten, mi1t Liebe un: Besorgn1s gehegten Anliegen auf der Sanzen
Linie recht gegeben. In der katholischen Rechtslehre ist se1Tt Jahrhunderten das weiıte Feld
des Naturrechts bebaut un: gepflegt worden, still gründlich unverdrossen. Allerdings

denn derhörte dazu vVErSANSCHNEN Jahrhundert 61 „Hoffen alle Hoffnung
Rechtspositivismus schien der Welt tür gesiegt haben. Kıs ist daher nicht 6r-

wunderlich wWwWenn der katholische Korscher Kreude un: Schwung SC1NEIN Fach VOLILI-

lieren drohte; tand er doch weder Anerkennung noch Beachtung; INan hatte SC1LIHN Acker-
feld hohen Zaun SCZOSCH, VO  r der herrschenden Lehre abzutrennen. ährend

8 SC1NEECIN Sträuchern un: Pflanzen herumharkte, draußen das Leben des modernen
Staats- un: Rechtslebens stürmisch vorbel. Kein Besucher klopfte SC1NEM OT nöchstens

ıhm der Übermut des siegreichen Fortschritts manchmal Steine ber die
Mauer geworfen und wohlgeordneten, sauber gehaltenen Beete Unordnung gebracht
Dann 3115 mıiıt ärgerlichem nurren und geschäftigem Verdrufß schnell daran, die OSE
NEUE€E Zeit wieder hinauszuwerten.

Das wurde plötzlich anders, als sıch derselbe Freund des Naturrechts NUu) den Mit-
telpunkt gestellt sah 1nNan erinnert sich SC1LH Daseins kommt SCLHNECIL Garten, besich-
Ugt Sträucher und Pflanzen, f ihn nach SEC1NEN Arbeitsweisen unı Erfahrungen,
kauft ihm Setzlinge ab MI1 Wort bisher geschmähte Ware hat auf dem
Markt Nachfrage gefunden. Zunächst 1sSt darüber iIroh und stolz, ber nachdem sich
draufßen umgesehen un: festgestellt hat W IC INa miıt SC1LNEI1L Setzlingen un Pflanzenkin-
dern umgeht kommt ihm die Trauer. Mit Schmerz kehrt der alte Herr hinter
hohen artenmauern zurück und schlägt Knttäuschung reicher geworden, das Tor
hinter S1C.

Die Veröffentlichungen und Reden ber 116 Wiedergeburt des Naturrechts HNLO0SCH
Nnoch zahlreich SC1LN : S16 dürfen doch nicht ZU Annahme verleiten, als ob S1C. umm Ee1LIN€

vollendete Tatsache aandle. Wir S1N. Deutschland noch nicht SOWEILNLT. Gerade deshalb
wird nicht ohne Nutzen SCUU, wen1gstens kurz darzulegen, die Renaissance des
Naturrechts steht.

-  K Zunächst scheint sich SOWweLilt INna. sehen kann, Sar nicht das Wiedererstehen
Ner eigentlichen Wissenschaft VO:| Naturrecht Ä handeln, sondern 19008 das Wieder-
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achen der ehnsuch naturrecht] her Begr dung, wWwWEenn nicht gar, 1Umeinte, 1U die Sehnsucht nach solcher Sehnsucht. Immerhin wird INa  a} gen könnenıst eın echtes naturrechtliches Gefühl erwacht. Gefühle jedoch sind unbestimmt, unklar,
Nu schwach VO: der Vernunft her unterbaut, nach Inhalt und Umfang wenig umgrenzt.Diese naturrechtliche Getühl ist ursprünglich als Abwehr eın anderes Gefühl ENnNTL-
standen, die harmlos scheinende Phrase VO. ‚;gesunden deutschen Volksempfinden‘“‘,
miıt dem der damalige Machtstaat, WwW1€e mıt einer versteckten Nadel, die Menschen un das
Recht getötet hat Die Rückkehr ZU. Naturrecht Iso ist ım Jahre 194  „ ) ein_politisches
Gegenmittel CWESECNH; die verbrecherische Vergewaltigung AUS politischer Ideologie
erhob sich das gesunde Gefühl des unterdrückten mengchlichen Urrechtes.

Was dagegen Naturrecht ın sich ist, blieb zunächst unklar. Schon der Begriff Natur-
recht ıtt untfer der bedauerlichen Verdunkelung, die infolge der rüheren un! NECUETEN
Auseinandersetzungen her undurchsichtiger geworden Wäar. och unklarer wWäar CS, ob und
wlieweit das Naturrecht bindende Sätze ausspricht, un: wıeweiıt S16 S1C. erstrecken. Wenn
iIna  — auch mıiıt großer Genugtuung teststellen darf, da{fß ım Schrifttum wertvolle
Beiträge ZUFTF Begründung und Klärung des Naturrechts geliefert wurden,1 konnten S16
die seit mehr als einem ahrhundert entstandene Lücke der Naturrechts-Forschung
nıcht sotfort schließen. Solche Kragen erheischen eın ruhiges, nüchternes un: zeitrauben-
des Studium.

ber dieser Stelle beginnt die Tragik der Stunde: ZUIN Studium blieb”nicht g-
nügend Zeit, erst recht keine innere Muße, die unerläßliche Voraussetzung spekulativen
Forschens, Die Männer der Rechtspflege un der Politik standen nde des Krieges VOL
einem gärenden Durcheinander; alte Gesetze wären unsicher geworden, undurchführbar,

der teilweis aufgehoben, durchlöchert. Dabei forderte der Alltag unerbittlich die
Bemeisterung der Not, Iso täglich eu6 Erlasse un Anordnungen. Am wenigsten Geduld
hatten die politischen Parteien die doch ın einer Demokratie die Träger der Gesetz-
gebung Parlament se1ın sollen un! natürlich das Nachrichtenwesen; beide CLrWAT-
etifen schnelle Lösungen, überraschende Patentformeln.

Man darf sich auch Iragen, ob einer klaren Umstellung auf naturrechtliches Denken
bei uns die Voraussetzungen vorhanden S1IN! Wir alle, mögen WIT philosophisch e1INge-
stellt sSe1in WI1€e immer, kommen AUS einer Zeit, die dem Rechtspositivismus und Staats-
absolutismus verfallen WÄär., Naturrechtliche Uberlegl.ingen waren den meiıisten w1e 1n 13805
entdeckter Erdteil. Es bedeutet weiterhin deutschen RHechtsdenken un -pflegen 1ne be-
dauerliche Lücke das mu{fß hier einmal ausgesprochen werden da{fß die nichtkatho-
lischen Christen, die doch einen überragenden Hundertsatz besten juristischen
Schriftsteller un: Praktiker gestellt haben, Oln ihrer kirchlichen Unterweisung her zeinen
Zugang Naturrecht kennen. Die retformatorische Theologie, wenı1gstens bei uUuns, hat
her dem Rechtspositivismus vorgearbeitet als eın auf Naturrecht fußendes Lehrgebäude
ber Staat, Recht, Gesellschaft und Gesellschaftsordnung entwickelt. Daher haben während
des un Jahrhunderts die nichtkatholischen Juristen, dank ihrem Geist und Fleiß,
ihrer Intuition un Krfahrung, ohl UNseTEINM Staatswesen un: uUNsSeTET Rechtspflege wert-
volle Dienste erwiesen; ın der entscheidenden Krage jedoch einer naturrechtlichen Be-
gründung oder doch mindestens Ergänzung mufsten SIeE tast vollständig CH,

Es sSe1 VOTLT allem hingewiesen auf die we.rtvolle Studie von Heinrich Rommen, Die
ew1ige Wiederkehr des Naturrechts, Aufl.. München 1947, der auftf die mutige Darlegungdes Altmeisters deutscher Rechtswissenschaft Heinrich Mitteis, ber das Naturrecht. Deutsche
Akademie der Wissenschaften, Heft 26, Berlin 1948 Ver leiche uch Edutard FTA 1n :
Universitas 1943, 405 I£., Helmut Coing, ebd 1943, 1 A und iın seiner chr Die
obersten Grundsätze des Rechts. Ein Versuch 7U Neubegründung des Naturrechts. Heidel-
berg 1947 E:  ıne Überschau über diese Literatur bietet HerrJahrdt iın : Deutsche Rechts-zeitschri{it 1949, ULN: Fechner eh: 1949,
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Zeiger
Dazu kommt 1nN€ andere ‘ Überlegung: die positivistische Rechtsordnung ist verhältnis-

mäßig bequem, mıindestens bequemer als ın mühsames Ausrichten un Nachprüfen C9781

Gesetzen An den reichlich undeutlichen Normen eW1ger Grundrechte. Nur 1m Rechts-
positiv1ismus, glaubt INal, WIT:  d dem ‚„‚Kailser gegeben, wWäas des alsers ist‘“. ott geben, w as

Gottes ıst, WEr kann denn das, 111311 doch kaum weiß, W as und ob überhaupt ott
ist? nd dem Menschen geben, wäas des Menschen ist, führt überhaupt 1im besten Wall ın
unklare Rechtsverhältnisse, weil 1ne LauUuUIl- und zeitüberlegene Metaphysik VOINn Men-
schensein voraussetzt, nd doch mu{fß einer echten Weisheit VO! des Menschen W esen
und Würde zurückgefunden werden, sollen WIT nicht der Ungestalt des Kxistentialismus
verfallen, SeINET Verzweillung und hıs ın den Grund alles zerreißenden Ehrfurchtslosigkeit.
Weder die sogenannte Situationsethik, die das Ma{iß der sittlichen Entscheidung je und Jje
USs der Augenblickslage gewınnen sucht, noch die juristische Dezisionstheorie, die alle
esten OTmMen ın willkürliche Führerentscheide auflöst, können BPausteine eINESs Ccu€NN

Ordnungsbildes, eines tragfesten Rechtsgefüges bringen, Sie setzen als Theorie den Massen-
menschen VvoTraus, ETZEUSEN ın der Praxis e1n Willkür-Recht, vielmehr Unrecht, Iso DG-
rade das, wäas uns eben TST aAUS seinen Kängen Josgelassen hat.

Die nachfolgende Überschau ber ein1ge neuerschienene Werke, die mehr der Zutall
zusammen{iührte, veEITMAS vielleicht aller Mangelhaftigkeit das Gesagte beleuchten.

Rehfeldt untersucht die urzeln des Rechts.? ‚„„Diese Schriftt handelt vVOoI Ursprung des

posıtıven Rechts aus der Tatsächlichkeit bestimmter menschlicher Fähigkeıiten und Ver-
haltensweisen“‘ (S) 9) araus möchte INa  - auf den ersten Blick ine Darlegung ber die
naturrechtlichen urzeln der Gesetzesordnung erwarten, un!: ‚Wr Aaus der Schau der

geschöpflichen Seins-Ordnung 1mM Menschen, die ja die Grundlagen tür die Soll-Ordnung
bietet. Doch ist dem nicht Ks kommt dem Verftfasser Sar nicht daraut 5 AUS der Natur
der Dinge erforschen, was Rechtens ist, sondern auf Grund welcher seelischer Kigen-
schaften der Mensch azu kommt, Rechte ersinnen, A tordern, beobachten. Er stellt
sich terner FE die historische Rechtsschule, die den Rechtsschöpfer 1m Geist der (Gemeilin-
schait, des Volkes erblickt. Vielmehr betrachtet 6r den Menschen als Einzelwesen, Trel-
iıch aut dem Hintergrund der Gemeinschaftt. Während 1Iso auft der Bühne der histo-
rischen Schule 1m Vordergrund die Gemeinschaft selber autftritt und die vielen Einzel-
menschen 198808  - als tfüllender Hintergrund Dunkeln bleiben, steht hier der Einzelne V'

dem Hintergrund der Gemeinschaft.
Rehfteldt Iragt auch nicht eigentlich, Warumn das Recht verpflichte, sondern Ar

Menschen aqals verpflichtend empfunden wird. Mıt anderen Worten, geht der SC-
gemeinhin gestellten metaphysischen Krage AUS dem Weg un: hält sich < die positıv-
psychologische Seite des existentiellen Menschen als Rechtswurzel; 11 könnte vielleicht
auch S  1, er untersucht die Gründe ın der Menschenseele selbst, w1€ ZUT eigenartigen
Mechanik rechtlichen Denkens und Handelns kommt.

In drei Verhaltensweisen sicht die gesuchte Wurzel: Im Vergeltungstrieb als Rache
SecSECHN Angriff der Bedrückung, DbZzw. alg Dank un Gegenseitigkeit; ın der sogenannten
Suggestibilität als der „Kigenschaft eInes Individuums, eın anderes durch eigene illens-
impulse beeintlussen und selbst SCn die eINESs andern beeintluist werden können,
also die Fähigkeit, Willensimpulse quszuteilen un: empfangen‘; endlich ın der Sprache,
die nach ihm die eigentlich menschliche Grundlage der Rechtsbildung ist, weil 316 allge-
meın€e Begriffe ftormen und aussprechen kann, damıiıt Iso ıne Gleichheit und NOTINCN-

mäßige Kinordnung des sich Vielfältigen ermöglicht.
Aus solcher Sicht gesehen, ber auch ın solcher Selbstbeschränkung vermittelt die Schrift

manch wertvollen Einblick;: dem Anliegen, ZUL Entwicklung einer Naturrechtsordnung bei-
zutragen, kann S1€ wen1g dienen, we1  || S16 1e.  | sehr ım Positivistischen stecken bleibt.

Die urzeln des Rechts. Von Bernhn. Rehfeldt. (1 5 Berlin 1951, Verlag Duncker-
Humblot. Brosch. DA 5.60
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Naturrecht un Natur des Rechts
Wie AaUuUus einer anderen Welt mutet die Fragestellung uns an die éich Davitt> gestellt

hat Sie ist ;ohl auch psychologischer Art, ber 1U Aus der Spekulation der mittelalter-
lichen Scholastıiık verständlich. Ist die atur des Gesetzes VO Verstand der Wiıllen
des Gesetzgebers abzuleiten ? Die alte scholastische Ethik hatte dafür zwel Antworten: das
Gesetz ıst Ausfhlufß un Krgebnis der Vernunfttätigkeit; denn besagt ja ıne Hinordnung
der Wirkmittel ZzZum Ziel, nd 1U  — der Verstand kann 1N€ derartige Beziehung begreifen,
folgerichtig auch festlegen. Die andere Richtung das Gesetz ist Austlu{fs des Willens,
wel1  1 die Erkenntnis der Mittel-Ziel-Beziehung nicht genügen würde., dazu nicht die
-Auswahl des rechten Mittels tretfen würde. Iso gerade dieses un nicht eines andern (58:
setzes,. Auswählen ber kann der Wille, weil e1in Greiten ıst. Die I Frage-
stellung scheint auft en ersten Blick recht müßig, hat jedoch ihre Auswirkungen aut sehr
praktische Fragen: Verpflichtet jedes Gesetz ım Gewissen oder gibt reine Pönalgesetze ?
Wieweit wird die Gültigkeit oder Weltergeltung eiINeEs Gesetzes berührt Von seiner Ziel-
törderlichkeit?

Davitt hat 1U die Lehre einer Reihe alten scholastischen Schriftstellern untersucht,
un: tür die Vernunft-These Albert d. Gr., T’homas VO  — Aquıin, Cajetan, Dominicus
Soto, Medina, Kardinal Bellarmin. un für die Wiıllens-These Heinrich VO Gent, Duns
Scotus. Ockham, Gabriel Biel, de Castro und Suarez. Der Verftasser cheint der ersteren

Lösung zuzune1gen.
Kın wahrhaft stattliches Werk, nicht 1U CSC, Se1INES aulseren Umfanges, sondern V+

allem WeESCH seiner aulichen Geschlossenheit und sSeINES allumfassenden Inhaltes bietet unNns

der bekannte österreichische Gelehrte Joh Mefsäner.+ DIie erste Krage, die sich jeder OL

einem solchen Kıesenwerk stellt: Wie konnte ın 138008 unruhigen S  it iıne solche Denk-
arbeit bewältigt werden ? beantwortet der Verfasser, ® ın der Kıinleitung, der .ast-
Ireundschaft des VOINl Newman gegründeten Oratoriums Birmingham ( England)
seinen ank abstattet. da{fs ihm in der vieljährigen Abgeschlossenheit se1INESs Kxils se1t
1938 die wirtschaftliche Grundlage und den Zugang Z einschlägigen Schrifttum des
englischen Sprachkreises SOWI1E anderer Länder gegeben hat, der dem Sozialwissenschaftler
Mitteleuropas lange versperrTt geblieben. ist.

Schon der Titel besagt, Ww1€e weıt sich as Keld dieses Werkes ausdehnt, nämlich hıs 288!

die auisersten TENzZEN der drei genannten RKechtsgebiete. Der Leser, besser der Benützer
dieses überaus gründlichen, mıiıt größtem Kleils und sicherem Geschick gearbeiteten Hand-
buchs zırd allen einschlägigen FKragen iıne wohltuend klare Antwort un Weiterführung
ın die Probleme tinden. Es der großangelegte Versuch, VO katholischen Erbgut her

hler ıst der verschlossene (sarten wirklich geöffnet die naturrechtlichen Gegeben-
heiten tür das staatliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben darzustellen, allseits
beleuchten, ZU unterbauen und ihren Auswirkungen auf die konkrete Praxis nachzuspüren.
Wie umftassend die Darstellung ist, zeigt e1n kurzer UÜberblhick. Das Buch „Grundlegung“‘
tTührt «OIl der Natur des Menschen den Grundlagen der Moralphilosophie, Vo der (58-
sellschatt ZU Sozlalphilosophie, OIl der UOrdnung der Gesellschatt AULL Rechtsphilosophie,
endlich Versagen der Gesellschaftsordnung ZUTC Sozialen Hrage. Nun werden diese
Hauptteile nach allen ihren Auswirkungen durchgearbeitet. Die Gesellschattsethik geht aUus

VO der Grundzelle menschlicher Gemeinschaft. der Famihe, ber die kleineren emein-
schatten W16 SIppe, Gemeinde 711 Nation und Völkergemeinschaft. Hier schlie(t sich
der nächste Hauptteil A die Staatsethik als die rechtliche Kormung des /Zusammenlebens,
wobel die umfangreichen und umstrıttenen KHragen ber die Natur des Staates sSe1NeE SOU-
veränıtät nach innen nd außen., se1INE Kunktionen und schliefßlich die Dynamık besprochen
wird, die das staatliche Handeln ın Bewegung hält, w1e Nationalismus, Imperialismus,

The nature of law. Von INn . Davitt OEn 3.)) St. Louis 1951., B. Herder-
Book Gln D 7

Das Naturrecht. Handbuch der Geselischaftsethik. Staatsethik und Wirtschaftsethik.
Von Joh Mefsner. 951 ] Innsbruck 1950, Tyrolia-Verlag. eh DM
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Mili ıT1SINUS Das Buch eEN! ch besch sich miıt der chaft
Grundlagen und Krätten C110 Sozialwirtschaft beruht (Nachfrage un! Angebot, Markt

Kapital, Kredit, Geld, Lo: Zins), welche Kinrichtungen S16 S1C. organisliert (Privat-
e1igentum, Arbeit, Betrieb, Unternehmen und wirtschaftliche /Zusammenschlüsse), mıiıt den
verschiedenen Integrationsformen und miıt den Anliegen modernen Weltwirtschaft
abzuschließen.

Kinem Rechtsgelehrten, dessen Lehre naturrechtlich-christliche un: positivistische
Gedankengänge sich die Hand reichen, widmet Dolz ELN! lehrreiche Untersuchung.®
Stahl S gilt als der bedeutendsten Rechts- und Staatsphilosophen aus der
eıt VOL 18370 Er bekämpfte das Naturrecht und wurde gemeinhin als Bahnbrecher der
positivistischen Schule angesehen Anderseits enthält Lehre viele naturrechtliche
Bestandteile, da{fs 1NnNa)  - S1C. diesen Widerspruch NUur schwer erklären konnte Ölz unter-
nımm .1N€6€ ehr eingehende und erfolgreiche Aufgliederung VO  — Stahls Gedankenführung
und kommt dem Ergebnis Stahl bekämpfte wohl das Naturrecht aber NUur M  » das

vorgefunden hat nämlich das Vernunftrecht der Aufklärungszeit Als gläubiger
evangelischer Christ kann SIC. jedoch die Begründung der Rechtsordnung NUr auf den
Grundwahrheiten des Christentums vorstellen nsofern geht tatsächlich den Bahnen
des klassisch katholischen Naturrechts folgt hierin mittelalterlichen, nıcht lutherischen
Anschauungen, Dagegen konnte sich dem Einfluß SCLNET Zeit doch nicht Sanz entziehen
und führt SC1MH Denkgefüge 1116 verhängnisvolle Unterscheidung 611 wäh-
end das Naturrecht die oberste Quelle des sıttlıch indenden Gesetzes SC1, könne der
Staat der J Rechtsgrund - sich selber rage, pOosılıve Gesetze bindend erlassen,
auch solche, die ELW: Gottes Gesetz solchen staatlichen KErlassen gebühre nicht
WCN1SET Unterwerfung und Gehorsam Diese ausgeprägte positivistische Lehre Ließ iıhn
den Augen vieler ZUm Vater des modernen Willkürstaates werden, da{fs die geradezu
paradoxe Lini SCZUSHCHN wurde: VO:  s Stahl, dem nichtarischen christlichen Positivisten
Hitler. olz hat mit SCLNET Untersuchung der wissenschaftlichen Sache gedient, un
ruhiger Überlegtheit Licht und Schatten richtig verteilt.

Den Abschluß dieser Besprechung ol das überaus Schäftzenswerte un abwechslungs-
reiche Buch VO!| Wolf® bilden Hier werden grole Förderer des deutschen Rechts-
denkens dargestellt ike VO| Repgow, der Verfasser des Sachsenspiegels Bischoef Lupold
VOL Bebenburg; Ulrich Zasıus Joh Schwarzenberg; Joh Oldendorp; Joh Althusius:;
Herm Conring; der große Hugo Grotius Samuel Pufendorf Chr Thomasius arl
Svarez V. Davigny; Paul Feuerbach Windscheid endlich der bedeutende
Rudolf Ihering und der genilale Erforscher des Genossenschaftsrechts tto V, Gierke.

Die Lebensbeschreibung ist jeweils geschickter Weise die Lehrdarstellung CINSC-
baut, dafs die Lesung jedes Abschnitts ı11NINeEeTr anregend un fesselnd bleibt. Da der ge1lst-
volle Verfasser den weiten Stoffkreis 111 hoheitsvoller Ruhe beherrscht kann sichtbar
werden lassen, wW1I6 die grolßen WKörderer der deutschen Rechtswissenschaft die Weiter-

A  &S entfaltung der Rechtsidee un die Erhaltung des wahren Rechtsgeistes haben
Freilich bestätigt uch ohne wollen, Was ben ber den Beitrag der Mangel der
nichtkatholischen Rechtspfleger gesagt wurde

Da 61n solch umfangreiches Werk NSerer schweren Notzeit bereits 11 Auflage
erscheinen konnte, ıst Beweis für Wertschätzung. Mag uch der Katholik VO.  x

Lehrgut her manche Aufstellungen beanstanden, kann S1C. doch für jeden
aufgeschlossenen Freund der Rechtswissenschaft, VOTL allem für den Jünger des Rechts,
kaum Ireundlicheres und gewinnbringenderes Geschenk vorstellen Zeiger

Christentum un: Positivismus. Die Grundlag der Rechts- un: Staatsauffassung Fried-
ach Julius Stahls Von tto olz (148 S JLübingen 1951, Verlag Mohr Broschiert

roße Rechtsdenker der Deutschen Geistesgeschichte. Von BErik Wolftf (739 S ufl
mit Bildern. Tübingen 1951, Verlag Mohr Brosch. DM Geb DM 60,
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